
Amtliche Publikationen
Öffentliche Auflage
Aufhebung Gestaltungsplan
«Sägestrasse - Süd»

Der Gestaltungsplan «Sägestrasse –
Süd» (DBU Nr. 117 vom 23.12.2005)
umfasst die Parzellen Nrn. 121, 128,
130,2836,2945und3192.Ersollauf-
gehoben werden, da er nicht mehr
den aktuellen städtebaulichen und
raumplanerischen Zielen ent-
spricht. Sondernutzungspläne sind
gemäss dem kantonalen Planungs-
und Baugesetz periodisch zu über-
prüfen und bei erheblich veränder-
ten Verhältnissen nötigenfalls anzu-
passen. Ausserdem müssen die Ge-
meinden ihre Sondernutzungsplä-
nebis1. Januar2028andasneuePla-
nungs- und Baugesetz anpassen.

Die Planungsunterlagen liegen ge-
mäss §§ 29 ff. des kantonalen Pla-
nungs- und Baugesetzes vom

31. Januar bis 19. Februar 2025 bei
der Bauverwaltung Kreuzlingen,
Hauptstrasse 88, öffentlich zur Ein-
sicht auf. Während der Auflagefrist
kannEinsprache erheben,wer durch
die geplanten Massnahmen berührt
ist und ein schutzwürdiges Interes-
se hat. Einsprachen sind schriftlich
und begründet an den Stadtrat
Kreuzlingen, Bauverwaltung, Haupt-
strasse88,8280Kreuzlingenzurich-
ten.

BAUVERWALTUNG KREUZLINGEN

Baugesuche

Beim Stadtrat Kreuzlingen sind fol-
gende Baugesuche eingegangen:

2025-0019
Anbau Pergola, Holzäckerlistrasse 9
Dressler Armin, Holzäckerlistrasse
9, 8280 Kreuzlingen

Die Pläne liegen vom 4. bis 24.
Februar 2025 bei der Bauverwal-
tung Kreuzlingen, Hauptstrasse 88,
öffentlich zur Einsicht auf. Wer vom
Bauvorhaben berührt ist und ein
schutzwürdiges Interesse hat, kann
währendderAuflagefristbeimStadt-
rat Kreuzlingen, Bauverwaltung,
Hauptstrasse 88, 8280 Kreuzlin-
gen, schriftlich und begründet Ein-
sprache erheben.

Baubewilligung erteilt
 Abbruch Gartenschopf,

Bergstrasse 37
 Aufstockung Einfamilienhaus,

Eichenstrasse 5
 Erdwärmesondenbohrung,

Hauptstrasse 51a
 Abbruch + Neubau Einfamilien-

haus mit Einliegerwohnung,
Erdwärmesondenbohrung,
Steigstrasse 9
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